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Eingereichter Text
Obwohl der Flughafen Lugano-Agno noch nicht über eine Konzession des Bundes verfügt, hat der Linienverkehr ab und nach Lugano-
Agno seit Ende 1980 immer mehr zugenommen. Der Flugplatz ist heute ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaft der Südschweiz und
ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der Lombardei und dem internationalen Flugplatz Zürich-Kloten. 
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. In welchem Stadium befindet sich das Konzessionsverfahren des Bundes, das Lugano am 25.01.1993 durch die Einreichung des
Gesuchs eingeleitet hat? 
2. Aus welchen Gründen dauert das Verfahren so lange? 
3. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass es in einer Phase grosser wirtschaftlicher Schwierigkeiten besonders notwendig wäre, ein
für die Wirtschaft des Tessins und der angrenzenden Lombardei so wichtiges Verfahren rasch abzuwickeln, zumal die Tessiner
Wirtschaft im Vergleich zur Wirtschaft der übrigen Schweizer Regionen den grössten Schwierigkeiten ausgesetzt ist? 

Antwort des Bundesrates 15.05.1996
Zur Frage 1 
Der Konzessionsentscheid kann vom Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement voraussichtlich im Sommer
eröffnet werden. 
Zur Frage 2 
Aufgrund der Anhörungsergebnisse waren zusätzliche und zeitaufwendige Abklärungen sowie verschiedene Ergänzungen der
Gesuchsunterlagen notwendig. Dies betraf insbesondere die Problemkreise der mit der berechneten Lärmbelastung verbundenen
Grenzwertüberschreitungen sowie der vorgesehenen Erweiterung des Flugplatzareals. 
Die Beurteilung des sehr komplexen Sachverhaltes und die Interessenabwägungen sind sehr sorgfältig vorzunehmen und dürfen nicht
unter unnötigem Zeitdruck erfolgen, dies nicht zuletzt auch im Interesse der betroffenen Bevölkerung. 
Zur Frage 3 
Der Bundesrat ist sich der Bedeutung des Flugplatzes Lugano-Agno für den Kanton Tessin - und nicht nur für seine Wirtschaft -
durchaus bewusst. 
Das Fehlen einer neuen Rechtsgrundlage stellt zur Zeit (noch) keinen Nachteil für den Flugplatzbetrieb dar. Erst mittel- und langfristig
könnte sich die ausstehende Betriebs- und Rahmenkonzession ungünstig auf die Flugplatzentwicklung auswirken.
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